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Ministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Verkehr 

des Landes Nordrhein-Westfalen 
  

 

 

Dienstgebäude und 

Lieferanschrift: 

Emilie-Preyer-Platz 1 

40479 Düsseldorf 

Telefon 0211 4566-0 

Telefax 0211 4566-388 

poststelle@munv.nrw.de 

www.umwelt.nrw.de 

 

Öf f entliche Verkehrsmittel: 
Rheinbahn Linien U78 und U79 
oder Buslinie 722 (Messe) 
Haltestelle Nordstraße 
 

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr NRW - 40190 Düsseldorf 

                                          - elektronische Post - 

 

Bezirksregierungen 

Arnsberg, Detmold, Düsseldorf 

Köln und Münster 

-Dezernate 25- 

 

nachrichtlich: 

  

Landesbetrieb Straßenbau NRW 

- Betriebssitz - 

Wildenbruchplatz 1 

45888 Gelsenkirchen 

 

 

 

 

14. Dezember 2022        

 

 

Aktenzeichen 58.97.07.06-

000002 

bei Antwort bitte angeben 

 

 

Telefon: 0211 4566-499 

Telefax: 0211 4566-388 

sven.maassen@munv.nrw.de 

 

Umsatzsteuer 

ID-Nr.: DE 306 505 705 

 

Verfahrensmanagement Großraum- und Schwertransporte – 

VEMAGS® 

Festlegung der Betriebskostenumlage 2023 für das VEMAGS®-

Verfahrensmodul 

Erlass des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und 

Verkehr vom 22.8.2014, Az. III A 3 - 00 - 32/45 

 

Mit Bezugserlass wurde ein Betriebskostenmodell für das Verfahrensma-

nagement Großraum- und Schwertransporte – VEMAGS® in Nordrhein-

Westfalen eingeführt, mit dem eine verursachergerechte Abrechnung der 

anteiligen VEMAGS®-Betriebskosten des VEMAGS®-Verfahrensmoduls 

durch Umlegung auf die Erlaubnis- und Genehmigungsbehörden und 

Weiterreichung an die Antragsteller ermöglicht wird. Ausgehend von dem 

Anteil des Landes an den Gesamtbetriebskosten und der Bescheidstatis-

tik ergab sich zuletzt eine Umlage in Höhe von 8,94 € je zugestellter Be-

scheidversion. 



Ministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Verkehr 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Da sich die Fallzahlen im VEMAGS®-System bei gleichbleibenden antei

ligen Betriebskosten des Systems verringert haben, ergibt sich die Not

wendigkeit, die Umlage entsprechend anzupassen.

Ich bitte daher darum, ab dem 01.01.2023 eine Betriebskostenumlage in 

Höhe von 10,28 € je Bescheidversion bei der Gebührenermittlung im Rah

men der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOst) 

als Auslage nach § 2 Absatz 1 Nummer 7 GebOSt zugrunde zu legen.

Ich bitte um Weiterleitung dieses Erlasses an die für die Erlaubnisse nach 

§ 29 StVO und Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO zuständigen 

Stellen.

Im Auftrag
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